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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 646. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Juli 2023

Änderung der vierten Bestimmung zum Abschnitt 40.14 EBM

4. Die Kostenpauschalen nach den Nrn. 40815 bis 40819 und 40823 bis
40828 enthalten alle Sachkosten, einschließlich Dialysegerät, Dialysator,
Schlauchsysteme, Infusionslösungen, am Dialysetag verabreichte
Heparine, Aufbereitungs- und Entsorgungsmaßnahmen,
Sprechstundenbedarf sowie die Kosten der Beköstigung des Patienten in
Abhängigkeit von der jeweiligen Dialyseart für die Zeit der
Dialysebehandlung. Weiterhin ist im Falle der Hämodialyse als
Heimdialyse von dem Vertragsarzt, dem ermächtigten Arzt oder der
ärztlich geleiteten Einrichtung die Erstattung der dialysebedingten Strom-,
Wasser- und Entsorgungskosten an den Heimdialysepatienten
sicherzustellen. Zur Erstattung kann mit dem Dialysepatienten eine
Pauschale vereinbart werden. Dies gilt auch für die Erstattung der
Stromkosten im Falle der kontinuierlichen cyclergestützten
Peritonealdialyse (CCPD) als Heimdialyse. Die Kostenpauschalen nach
den Nrn. 40815 bis 40819 und 40823 bis 40828 enthalten nicht die Kosten
für Arzneimittel, insbesondere Erythropoetin, Vitamin- oder
Mineralstoffpräparate. Die Allgemeinen Bestimmungen Nr. 7 finden keine
Anwendung.
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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 646. Sitzung (schriftliche
Beschlussfassung) zur Änderung des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabes (EBM) mit Wirkung zum 1. Juli 2023

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Über die Kostenpauschalen des Abschnitts 40.14 EBM werden auch die Energiekosten
für die Dialysebehandlung vergütet. In der Bestimmung Nummer 4. zum Abschnitt 40.14
EBM ist daher geregelt, dass im Falle der Hämodialyse als Heimdialyse von der
Dialysepraxis die dialysebedingten Strom-, Wasser- und Entsorgungskosten der
Patientin bzw. dem Patienten zu erstatten sind. Der Bewertungsausschuss stellt mit dem
vorliegenden Beschluss klar, dass auch im Falle der kontinuierlichen cyclergestützten
Peritonealdialyse (CCPD) als Heimdialyse der Patientin bzw. dem Patienten von der
Dialysepraxis die Stromkosten zu erstatten sind.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Juli 2023 in Kraft.


